
teilen. Im altspanischen Text erhalt die Königin erst unmittelbar, bevor sie auf dem Schei¬
terhaufen verbrannt werden soll, die Gelegenheit, sich zu verteidigen, die obige Szene ent¬
fällt somit ganz/' Die französische Prosaerzählung argumentiert bereits in den Redebei¬
trägen <1> und <2> anders, indem sie konkreter und anzüglicher auf den Körper der
Dame verweist, der, wie Charlemaine spöttisch vermerkt, wohl Ruhe brauche nach dem
„travail“ der Nacht/’2 Sebille verteidigt sich, die Anspielung nicht verstehend, mit dem
Hinweis, es wäre ihr nicht schwergefallen aufzustehen, wenn sie rechtzeitig geweckt wor¬
den wäre, da sie keine besonderen körperlichen Anstrengungen auf sich genommen habe.
Erst in <3> gibt Charlemaine den in Elisabeths Text bereits in <1> formulierten Hinweis
auf den reichspolitischen Charakter der Schäden, die Sebille verursacht habe. Sie entdeckt
den Zwerg und erhebt die Faust, als dieser aus dem Bett springt; lediglich in indirekter
Rede wird erzählt, der Zwerg werfe sich dem König zu Füßen, „priant mercy que de mort
le voulsist sauver“. 6 ’ Auch hier lässt der König das Gespräch vom Zwerg lenken und gibt
in <5> an, der Zwerg, „qui tant es de grant laidure plain“, sei „venu couchier avecq la
dame que mon corps a eu espousee“,
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damit weniger den Gegensatz zwischen Schönheit
und Hässlichkeit betonend als vielmehr den ehebrecherischen Charakter des vermuteten
Verhältnisses. Der Zwerg verteidigt sich in <6> ähnlich wie in der frühneuhochdeutschen
Fassung, wonach jedoch abweichend lolgt: „Et quant le nain eust son excusación donnee
lors voulut parier la dame quant Pempereur rompy son langage et dir - Riens ne vous
vault dame fait il quelque excusación In dieser Fassung des Textes wird der Köni¬
gin somit das Sprechen gewaltsam verboten; Charlemaine lässt sich vom Zwerg im Ge¬
spräch lenken, nicht jedoch von Sebille, der damit eine deutlich weniger selbstständige
und herrschaftliche Position zukommt als in Elisabeths Fassung. Die Position, die Elisa¬
beth Sibille gerade im Gespräch zuschreibt, (li durchbricht deren in allen sonstigen bekann¬
ten Fassungen des Stoffes ausgesprochen passive oder zumindest machtlose Opferrolle,
obwohl sich Sibille auch in dieser Fassung (stoffbedingt) dem Urteü des Königs beugen
muss/’
Diese Abweichungen sind signifikant: Dass eine Frau hohen Standes bei einer derart

schweren Anklage nicht die Möglichkeit erhalten sollte, ihre eigene Position zu verteidi¬

61 Tiemann: Der Koman der Königin Sibille (wie Anm. 44), S. 37; siehe bereits Liepe: Elisabeth (wie Anm. 19),
S. 216. Zum ebenfalls ausgesprochen eingeschränkten Handlungsspielraum der Königin in anderen,
deutschen Fassungen des Stoffes siehe Stiller: Die unschuldig verfolgte (wie Anm. 31), S. 118f., S. 128f.

62 Tiemann: Der Roman der Königin Sibille (wie Anm. 44), S. 197.
63 Ebd., damit entfällt <4>.
64 Ebd.
63 Ebd., S. 198. Die Redebeiträge <7>, <9> und <10> fehlen.
66 Vgl. Stiller: Die unschuldig verfolgte (wie Anm. 31), S. 156 (ohne eine genauere Analyse der einzelnen Re¬

deszenen): Die „Möglichkeit der Rede [gehört] zu den besonderen Handlungsspielräumen von Elisabe¬
ths Sibille“.

6
~ Ebd., S. 143, beschreibt weitere Situationen, in denen die Sibille Elisabeths im Kontrast zu anderen

deutschen Fassungen des Textes nicht „demütig schweigsam“ bleibt, und verweist auf die „adlige Unab¬
hängigkeit Sibilles vom französischen König“ (S. 154), aus der ihr „Handlungsspielräume ständischer
und genealogischer Exklusivität [envachsen], wie sie auch die französische Feudalität in ihren Auseinan¬
dersetzungen mit der Zentralgewalt beansprucht“ (S. 154).
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